
80 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

1976 01 20 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem Betrage ,und Wertgrenzen des Zivil
rechts geändert werden (Wertgrenzennovelle 

1976) 

, Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Da:s allgemeine bürge;liche Gesetzibuch vom 
1. Juni 1811, JGS Nr. 946, zuletzt ,geändert 
durch das Bundesgesetz BGBL Nr. 416/1975, wird 
wie folgt geändert: 

1. Im § 389 zweiter Satz werden der Betrag 
von ,,5 SC< durch ,den Betrag von ,,50 SC< und der 
Betrag von ,,50 SC< durch den Betrag von ,,200 SC< 
ersetzt. 

2. Im § 390 erster Satz wiIid der B,etra.g von 
,,500 SC<, durch Jen Betrag von ,,2000 S" ,er~etzt. 

3. Im § 391 letzter Satz wir,d' der Betrag von 
,,250 SC< durch den Betrag von ,,1000 S" ersetzt. 

, Artikel II ' 

Das Gesetz über da's g,erichtliche Verfahren 
il1Rechtsangeleg,enheiten außer Streitsachen vom 
9. August 1854, RGBL Nr. 208, zuletzt ,geändert 
durch das Bundesgesetz BGBL Nr. 108/1973, wird 
wie folgt geändert: 

Im § 39 Abs. 2 Z. 6,im§ 72 Abs. 2, im 
§ 192 a A:bs. 2 und im § 203 wer,den die Beträ.ge 
von je ,,15.000 SC< durch die Beträge von je 
,,20.000 SC< ersetzt. 

Artikel III 

Die Justizminister~alverol1dnung vom 8. Juni 
1857, RGBL Nr. 114, 'betrdfend die Behand
lung der Winkelsdueiber, zuletzt g,eändert durch 
das Bu,ndesgesetz :SGBl. Nr. 26/1948, wir.d wie 
folgt geändert: ' ' 

Im § 3 wird der Betrag von ,,5000 SC< durch 
den Betrag von,,25.000 SC< ersetzt. 

Artikel IV 

Die Notariatsordnung vom 25. Juli 1871, 
RGBL Nr. 75, ~uletzt geändert durch das Bun-

desgesetz BGBl. Nr. 414/1975, wird wie folgt 
'g,eändert: 

1. Im § 22 Abs. 2 wir1d der Betra.g von 
,,100.000 SC< durch den Betrag von ,,200.000 SC< • 
ersetzt. 

2. Im § 127 Abs. 2 w1rd ,der Betrag VOll ,,500 SC< 
durch den Betrag von ,,1000 SC< ersetzt. 

, 3. Im § 158 Albs. 1 wird der Betrag von 
,,50.000 SC< durch den Betrag von ,,100.000 S" , 
ersetzt. 

4. Im §159 Abs. 2 Buchstabe b wird der 
Betrag von ,,50 S" durch den Betrag von ,,1000 S" 
ersetzt. 

Artikel V 

Das Disziplinarstatut für RedJ.tsanwälte und 
Rechtsanwaltsanwärter vom 1. April 1872,RGBL 
Nr. 40, zul.etzt geändert durch das B,undesgesetz 
BGBL Nr. 497/1974, wil'd wie fo:1gt g,eändert: 

1. Im § 8, Abs. 4 wil1d der Betr,ag von ,,500 S" 
durch ,den Betrag von ,,~OOO S" ersetzt. 

2. Im § 12 Abs. 1 Buchstabe b wird der Betrag 
von ,,50.000 S" durch den Betrag von ,,100.000 S" 
ersetzt. 

Artikel VI 

Das Gesetz über Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaften vom 9. April 1873, RGBl. 
Nr. 70, zuletzt geändert 'durch das Bundes
g,esetz BGBl. Nr. 81/1974, wil1d wiefol.gt geän
dert: 

,1. Im § 29 Abs. 3 wiro der Betrag von 
,,400 S" durch _den Betrag von ,,15.0005" er
setzt. 

2. Im §87 zweiter Satz wird der-Betrag von 
"l33 Sec durch den Betrag von ,,15.000 Sec er
,setzt. 

Artikel VII 

Das Gesetz vom 27. April 1873, RGBl. Nr. 67, 
über das Mahnverfahren, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBL Nr. 17611963, wird wie 
folgt geändert: 

/ 

/~ 
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2 80 der Beilagen 

Im § 1A~, r wird der :8ett~ VOn ,;15.000 Sb 
durch den Betrag von ".30.000 S"ersetzt. 

Artikel VIII 

Die Verol"dnung vom 14 .. Mai 1873, RGBI. 
Nr. 71, in betreff der Anlegung und Führung 
des Genossenschaftsregistefl';, zuletzt geändert 
durch .die Verordnung BGBI. Nr. 21/1946, wird 
wie folgt geänidert: 

6. Im § 227 Ab$. :5 werden: di~ Betrnge von 
je ,,100.000 S" durch die Beträge von je 
,,300.000 S" ersetzt.' 

7. Im § 332 Abs. 1 wird der Betrag von 
,,30 S" durch den Betrag von ,,300 S" ersetzt. 

8. Im § 448 Und im § 500 Abs. 2 werden die 
Beträge von j.e ,,1000 S" durch die Beträge von 
je ,,2000 S" ersetzt. 

Im § .4 Abs. 1 wird der Betr~ von 
durch den Betrag von ,,15.000 S"crsetzt. 

,,133 S" 9. Im § 500 Ahs. 2 und im § 502 Abs. 3 
wel"aen die Beträge von je ,,50.000 S" durch die 
B·eträge von je ,,60.000 S" ersetzt. 

Artikel IX 

Das Gesetz vom 19. Mai 1874, RGBI. Nr. 70, 
betreffend die Anlegung von Eisenbahnibüdlern, 
die Wirkung der an einer Eisenbahn eingeräum
ten HypothekarreChte und die bücherliche Siche
rung d.er pfandrechte der Besitzer von Eisen
bahn-Prioritätsobligationen, zuletzt geändert 
durch da.s Boodesgesetz BGBI. Nt. 50119+8, wird 
wie folgt geändert: 

Im § 53 Ai]).s. 3 w.ird der Betrag Von ,,10.000 S" 
durdl den B.etrag von ),30.0GO S" ets·etzt. 

Artikel X 

Die Juris<diktionsnorm v'Öm 1. AUigust 1895, 
RGBI. Nr. 111, zuletzt geändert durch d~s Bun~ 
des gesetz BGBI. Nr. 412/1975, wil"d wie folgt 
geändert: 

. 1. Im § '7.a Abs.l, .2 und :4 Und im § 60 
Abs. 3 wel"den die Beträge \Ton .,,100.000 S" durdt 
die Beträge vön ,,300:000 S" ersetzt. 

2. Im § 49 Albs. 1 Z. 1, im § 51 Abs. 1 und 
im § 52 Ab'S. 1 werKten die Beträ~e von je 
,,15.000 S" .durch dLe lkträge von je ',,30.000 S" 
ersetzt. 

Artikel XI 

Die Zivilprozeßoridnung vom 1. August 1'8'95, 
RGBI. Nr. 113, zuletzt geändert durch das 
Bundesg.esetz BGBJ.Nr. 499/1974, wird wie 
tolgtgelindert! 

1. Im § 29 Abs. 1 und im § 22'7Abs. 1 werden 
die .Beträg·e von Je ,,15.000 Sc, durch -die Beträge 
von je ,,30.000 S" ersetzt. 

2. Im § 199 Ahs. 1 wird der Betra.g von ,,400 S" 
durohden Betrag von ,,1000 $" ersetzt. 

3. Im § 200 Ahs. 1 wird der Betrag VÖh 

,,800 S" durch den Hetrag von .,2000 S" ersetzt. 

4. iM S 220 Ahs. t Wel1dm der ßretrag Von 
,,400 S" durch den Betrag ·von ,,1000 $"., der 
BetI1<1lg von ,,800 S" durch den B.etrag von 
,,2000 S" und der Betrag von ,,3000 S" durch 
den Betrag Von ,,5'000 S" ersetzt. 

Artikel XII 

Die Exekutionsördnun:g Vom 27. Mai 1896, 
ltGBI. Nr. 79,zu1etzt geändert durch uas Bundes
gesetz BGBI. Nr. 41'2/1975, wird wie folgt ge
ändert: 

1. Im § 251 Z. 6 wind der Betrag von,,1000 S" 
durch den Betr.ag von ,,5000 S" ersetzt. 

2. Im§ 354 Abi;. 3 und im § 355 Abs. 3 
"'·ercle-n die ß:eträge Von je ,,1(1).000 S" durch. die 
,Beträge von je ,,50.000 S" ersetzt. 

3. Im § 354 Albs. 3 entfal1endie Wörter 
"und der Gesamtibetrag der wider den Verpflich
teten verhängten Geldstrafen die Summe von 
50 .. 000 S". 

Artikel XIII 

Das Cesetz vom 17. März 1897, RGBI. Nt: 77, 
womit für den Fall der Einführung der Grund
bücher ,in Tirol einigegrundbuchsrechtliche Son
derbestimmung.en und erleichternde Gebühren
vorschriften erla~en und Beschränkungen der 
Teilung von Gebäuden nach materiellen Anteilen 
eingeführt werden, zuletzt geändert durch· das 
Gesetz StGBI. Nt'. 23111945, wird wie' folgt 
g.elindert : 

Im Art. X werden in den§§ 10 und 11 die 
Beträge von je ,,133'33 S" durch die Beträge von 
je ,;2'000 SC'< er~·etZt. . 

Artikel XIV 

Das Gesetz vom 1. März 1900" RGBI. Nr. 44, 
wirksam für das Land Vorar1berg, womit für 
den f'aU der Einführungdet Grundbücher in 
Vot~tlbe~g einige grtlhdbuchsrechtliche Sondet
bestimmungen 'Und erleidrternde Ceibührenvot
schriften erlassen und Beschränkungen der Tei
lung von Gebäuden nach materiellen Anteilen 
ein;g;efiihrtwuden, zulettt seändert <durch das 
Gesetz StGBl. Nr. 23111945,w.i.rd wie fö;ligt ~~-
ändert: . 

5. Im § 124 Abs. 1 Z. 'je wird der 'Betrag Im Art. IV werden in den §§ 10 und 11 die 
'Von ,,400 S" durch den 'Betrag von ,,2000 S" Beträge von }e ,,133'33 S'" durthdie Beträg:e von 
ersetzt. je ,,~OOO S" e~etzt. 
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80. der Beilagen 

Artikel XV 

Das Gesetz vom 10. Juni 1903, RGBl. Nr~ 1.33, 
betreffend die Revision ,der Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaften und anderer. Vereine, zu
letzt geandert durch das Gesetz StGBl. Nr.231/ 
1945, wird wie folgt geändert: 

Im § 11 Abs. 1 wi~d der Betrag von ,,133 S" 
oJurch 'den Betrag von ,,15.000 S" ersetzt. 

Artikel XVI 

Die Konkursordnung vom 10. Dezember 1914, 
RGBl. Nr. 337/1914, zuletzt gdndert durch das 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 284/1974, wird wie folgt 
geändert: 

1. Im § 51 Albs. 1 Z. 2 Buchstabe b w,el"den 
der. Betrag von ,,14.400 S" durch den Betrag 
von ,,36.000 Sec und der Betrag von ,,18.000 S" 
durch den Betrag von ,,45.000 S" ersetzt. 

2. Im § 51 Abs. 1 Z. 3 wir,d der Betrag von 
,,14.400 S"durch den Betrag von ,,36.000 S" 
ersetzt.. , 

3. Im§ 93 Abs. 2 und .im § 169 Abs. 1 wef1den 
die Beträge von je ,,100.000 S" durch die Be
träge von je ,,300.000 S" eflSetzt. 

4. Im § 114 wi1'\d der Betr:~g von ,,15.000 Sec 
durch den Betrag von ,,30.000 S" ersetzt. 

5. Im § 116 wird der Betrag von ,,200.000 S" 
durch den Betrag von ,,500.000 S" ersetz't. 

Artikel xvn 
Die Ausgleichsordnung vom 10. Dezember 

1914, RGBl. Nr. 337/1914, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. Nr. 284/1974, wird 

1. Im § 29 und im § 33 w.erden die Beträge' 
von je ,,500 S"durch die Beträge von je ,,1000 S" 
ers,etzt. 

2. Im § 43 wird der Betr:ag von ,,3000 S" durch 
den Betrag von ,,6000 S" ersetzt. 

Artikel XX 

Das Liegenschaftsteilungsgesetz, BGBJ. Nr. 3/ 
1930, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz. 
BGBl. Nr. 238/1975, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 13 Abs. 3 und 5 werden die Beträge 
von je ,,3000 S"durch die Beträge von je 
,,7500 Sec ersetzt. 

2, Im § 17 Albs. 1 und im § 18 Abs. 1 und 3, 
wel1den oJie Beträge von je ,,6000 S" durch di~ 
Beträge von je ,,30:000 S" ersetzt. 

3. Im § 28 Abs. 3 hat es statt ,,10 his 500 S" 
zu lauten "bis 3000 S". 

Artikel XXI 

Das Luftverkehrsg.esetz, deutsches RGBl. 1936, 
I S. 653, zuletzt geändert durch das Bundes
gesetz BGBl. Nr. 236/1971, wird wie folgt: 
geändert: 

1. Im § 23 Abs. 1 we1'1dender Betrag von 
,,1,000.000 S" durch den Betrag von 
,,1,800.000 S", der Betrag von ,,1,500.000 S" 
durch den Betrag von ,,2,250.000 S", der B,etrag. 
von ,,800 S" durch den Betrag von ,,1200 S" 
und der Betra.g von ,,6,000.000 S"durch den, 
Betrag von ,,9,000.000 S" ersetzt. 

2. Im § 23 Ab!>. 2 wird der Betrag von 
,,600.0005" durch .Jen Betrag v-on,,1,200.000 S" 
ersetzt. 

wie folgt g,eändert: 3. Im § 29 g Abs. 1 wird der Betrag von 
1. Im § 23 Z. 3 Budtstabe b werdender' ,,215.000 S" ,durCh den Bellrag von ,,320.000 S'~ 

Betrag von ,,14.400 S" durch den Betrag von ersetzt. 
,,36.000 S" und der Bet1'\ag von ,,18.000 S" durch Artikel XXII 
den Betrag von ,,45.000 S"ersetzt. 

2. Im § 23 Z. 4 wind der Betrag von ,,14.400 S" 
durch den Beu-ag von ,,36.000 S" ersetzt. 

Artikel XVIII 

Die Entmündigungsordnung vom 28. Juni 
1916, RGBL NI.. 207, zUletzt geändert durch .Jas 
Bundesg,esetz BGBL Nr. 108/1973, wird wie folgt 
geändert: 

Im § 16 Abs. 4 wird der Betrag von ,,5000 S" 
durch den Betrag von ,,10.000S" ersetzt. 

Die Vierte Verordxiung zur Einführung han
,de1sredltlidter Vorschriften im Lande öster
reich, vom 24. Dezember 1938, deutsdles RGB1. I 
S. 1'999, zul.etzt geändert durch die V,eroronung 
8GB!. Nr. 21/1946, wird wie folgt g,eändert: 

Im Art. 6 Nr. 4 wiI'd .der Betrag von ,,1000 S'~ 
durch den Betrag von ,,15:000 S" ersetzt. 

Artikel XXIII 

Das Gesetz, betreffend die Verbindlichkeit 
zum Sch,;tdenersatz für me bei dem 13etriebe 
von Eisenbahnen, Bergw,erken usw. herbeigeführ-

Artikel XIX ten Tötungen und Körperverletzungen, vom 
. '7. Juni 1871, deutsches RGBl. S. 207, zuletzt 

Das Mletengces·etz vom 7. Dezember 1922, .. d .J ch d B d et BGBI N 147" '1 . d I _L . BGBl gean ert uur as un esges z . r. I 
BGB. Nr. 872, Wle erv-er auwa!1't unter 196'9' cl' . f'l .. _.J -"';t' 

/ I .. d d ch d B " , wlr wle 0 gt gea:I1JU.eT : Nr. 2101929, zuetzt gean ert ur as un- . 
desgesetz BGBl. NI'. 409/1974,wil-d wie fCl'1g.t 1. Im § 7 a winl. der.Betrag ,von ,,60.00.0 S'~ 
geändert: durch den Betrag von ,,90.000 S" ersetzt. 
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80 der Beilagen. 

2. Jm § 71b Aibs. 1 und '2 wenden &ieBetragel 1. Im § 3.Z. 4 wird der Betrag von ,,1665 S" 
von je ,,300.000S" durch die Beträge von je durch den Betrag von ,,2185 S" ersetzt. 
,,450.000 S" ersetzt. 2. Im § 5' Abs. 1 werden der' Betrag von 

Artikel XXIV \ ,,1665 S" durch den Betrag von ,,2185 S", der 
Betrag von ,,390 S"durch 'den Betrag von ,,510 S" 
und dJer Betrag von ,,60 Sec durch den Betrag von 
,,80 S" ersetzt. 

Die Sechste Durchführungsverondnung zum 
Ehegesetz vom 21. Oktober 1944, deutsches 
RGBl. I S. 256, über die Behandlung der Ehe
wohnung und .des Hausrats nach der Sche~dung, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 

. Nr. 268/1958, wil"d wie folgt geänd~rt: 

Im § 14 wird der Betr.31g von ,,1000 S" durch 
den Betra;g von ,,2000 S" ersetzt. 

Artikel XXV 

Das Atbeitsgerichts~esetz vom 24. Juli 1946, 
BGBl. Nr. _ 170, zuletzt geändert ,durch d31S 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 291/1971, wird wie 
folgt geändert: 

Im § 16 Abs. 1 wird ider Betrag von "hundert 
Schilling" durch. den Betrag von ,,1000 sec er
setzt. 

Artikel XXVI 

Das Bundesgesetz vom 7. Juli 1954, BGBl. 
Nr. 187, über die Umwandlung von Handels
gesellschaften, zuLetzt geändert durch das Bun
.aesgesetz BGB'l. Nr. 68/1969, wird wie folgt 
g~ändert: 

Iin § 5 Abs. 4 wind der Betrag von ,,10.000 S" 
durch ,den Betrag von" 15 .000 S" ersetzt. 

, Artikel XXVII 

Das Allgemeine Grundlbuchsgesetz 1955, BGBl. 
Nr. 39, zuletzt geändert -durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 306/1968, wird wie folgt geändert: 

'1. Im § 34 'Abs. 2 Z. 3 wird der Betrag von 
,,,1000 S" durch den B,etrag von ,,3000 S" er
setzt. 

2. Im § 131 Abs. 2 Burustabe c werden der 
Betrag von' ,,50 S" durch den Benrag von 
,,1000 S", der Betrag von ,,20 S" durch den 
Betrag von ,,300 S" und das Datum ;,1. Sep
tembe~ 1922" durch das Datum ,,1. Mai 1945" 
,ersetzt. 

Artikel XXVIII 

Das Scheckgesetz 1955, BGBl. Nr. 50, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 190/ 
1963, wird wie foLgt geändert: 

Im Art. 67 Abs. 1 wir.d der Betrag von 
,,,200 sn durch den Betrag von ,,500 S" ersetzt. . 

Artikel XXIX 

Das Lohnpf~~dun.gsgesetz vom 16 .. Feber 1955, 
BGBl. Nr. 51, zuletzt geändert durch das Bun
.desgesetz BGBl. Nr. 659/1973, wird wie folgt 
.geändert: 

3. Im § 5 Albs. 2 werden der Betrag von 
,,195 S" durch den Betrag von ,,260 S", der 
Betrag von ,,50 S" durch den Betrag von ,,65 S" 
und der Betrag von ,,10 S" durch den Betrag 
von ,,13 S" ersetzt. 

Artikel XXX 

Das Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflicht
gesetz vom 21. Jänner .1959, BGBl. Nr. 48, 
zuletzt geändert. durch d31S Bundesgesetz BGBl. 
Nr.69/1968, wind wie folgt geändert: 

1. Im § 15 Abs. 1 werden die Beträge von 
je ,,600.000 S" durch die Beträge von je 
,,1,200.000 S", der Betrag von ,,60.000 S" durch 
den Betrag von ,,90.000 S" und der B,etrag von 
;,36.000 S" durch den Betrag von ',,54.000 S" 
ersetzt. 

2. Im § 16 Abs. 1 weroen der Betrag von 
,,300.000 S" durch den Betrag von ,,450.000 S", 
der Betrag von ,,180.000 S" durch den Betrag 
von ,,270.000 S" und der Betrag von ,,270.000 S" 
durch den Betrag von ,,400.000 S" ersetzt. 

'3. Im § 16 A'bs. 3 werden nach dem Wort 
"Begrenzungen" d~e Wörter ",' ausg,enommen 
die für Kraftfahrzeuge," eingefügt. 

Artikel XXXI 

Das Rechtspflegergesetz vom 4. Juilii 1962, BGBl. 
Nr. 180, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. )08/1973, wird wi.e folgt geändert: 

1. Im § 15 Abs. 2 Z. 1 und im §16 Abs. 1 
Z. 9 werden die Beträge von je ,,200.000 S" durch 
die Beträge von je ,,300.000 S" ersetzt. 

2. Im § 19 wird der Betrag von ,,200 S" durch 
den Betrag von ,,500 S" ersetzt: 

Artikel XXXII 

Das Bundesgesetz vom 26. November 1963, 
BGBLNr. 2S1,über die Einziehung gericht
licher V.erwahrnisse, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 3 Abs. 1, im § 5 und tln § 11 Abs. 1 
werden die Beträge von je ,,100 S" durch die 
Beträge von je ,,200 S" und die Beträg,e von je 
,,1000 S" durch die Beträge von je ,,2000 S" er-
setzt. 

2. Im § 12 Abs. 1 wird der Betrag von 
,,2000 S" durch den Betrag von ,,5000 S" er
setzt. 

3. En § 13 Ahs. 1 wind der Betrag von ,,5 S" 
durch den Betrag von ,,10 S~' ersetzt. 
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80 der Beilagen 5 

Artikel XXXIII 

Das Atomh~ftpflichtlges.etz vom 29. April 1964, 
BGBl. Nr. 117, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 15 Abs. 1 Z. 1 wird der Be~rag von 
,,600.000 S" durch den B.etrag von ,,1,200.000 S" 
ersetzt. 

2. Im § 29 Abs. 1 Z. 1 werden die Heträge 
von je ,,600.000 S" durch ·die Beträge von je 
,,1,200.000 S", der Betrag von ,,12,000.000 S" 
durch den Betrag von ,,18,000.000 S", der Betrag 
von ,,9,000.000 S" durch den B·etrag von 
,,13,500.000 S", :der Betrag von ,,3,600.000 S" 
durch den Betra:g von ,,5,400.000 S", der Betrag 
von ,,2,400.000 S" durch den Betrag von 
,,3,600.000 S" und der Betrag von ,,900.000 S" 
durch den Betrag von ,,1,350.000 S" ersetzt. 

3. Im § 29 Abs. 1 Z. 2 wird der Betrag von 
,,600.000 S" durch den Betrag von ,,900.000 S" 
ersetzt. 

5. Die Art. X, XI Z. 1, 5, 6, 8 und 9 sowie 
XVI Z. 4 gdten nicht, wenn die Klage im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Burudesgesetzes 
bei Gericht bereits angebracht ist. 

6. Der Art. XII Z. 1 gilt nlcht, wenn die 
Sachen vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
gepfändet worden sind. 

7. Die Art .. XVI Z. 1, 2, 3 und 5 sowie 
XVII gelten nicht, wenn das Konkurs-, An
schlußkonkurs- oder Ausgleichsverfahren vor 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eröffnet wor
den ist. Im Fall der Wiederaufnahme eines 
Konkurses (§ 158 Abs. 2 Konkursondnung) ist 
der Tag des Wiederaufnahmebeschlusses maß
gebend. 

8. Die Art. XXI Z. 1 bis 5 und Art. XXIII 
gelten nicht für UnfäJle, die sich vor Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes ereignet haben. 

9. Der Art. XXIV gilt nicht, wenn der Antrag 
vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gestellt· 
worden ist. 4. Im § 44 Ahs. 1 wi·rd der Betrag von 

,,120.000 S" durch den Betrag von ,,180.000 S" 
10. Der Art. XXX g·ilt nicht für Unfälle, die 

sich vor Inkrafttre~en ,dieses Bundesgesetzes ereig-
5. Im § 44 Abs. 2 wird der Betrag von net haben. 

ersetzt. 

,,30.000 S" durch den Hetrag von ,,45.000 S" er-
setzt. 

Artikel XXXIV 

Das Aktiengesetz vom 31. März 19.65, BGBl. 
Nr. 98, zuletzt ge~ndert durch das Bundes
gesetz BGBl. Nr. 422/1974, wird wie folgt 
geändert: 

Im § 258 Ahs. 1 wird der Betrag von 
,,10.000 S" durch den Betrag von ,,15.000 S" er
s·etzt. 

Artikel XXXV 

1. Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgen
den nicht anderes bestimmt wird, mit dem 
1. April 1976 in Kraft. 

2. Die Art. III, IV, V, VI Z. 2, VIII, IX, 
XI Z. 2, 3 und 4, XII Z. 2, XVIII, XIX, XX 
Z. 3, XXV, XXVIII, XXXI Z. 2, XXXIII Z. 2 
und 3 !>ind auf Verhalten nicht anzuwenden, 
die vor Inkrafttreten dies'es Bundesgesetzes ge
setzt worden sind. 

11. Der Art. XXXIII Z. 1 bis 3 ~ilt nicht 
für nukleare Ereignisse, die vor Inkrafttreten 
dieses Bundesges.etzes eingetreten sind. 

Artikel XXXVI 

Mit der Vollziehung 

1. der Art. I Z. 2 und XV, hinsichdich des 
im § 11 Abs. 1 genannten § 6, ist der Bundes
minister für Justiz im Einvernehmen mit dem 
Bun1desminister für Inneres, des Art. XXX der 
Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Verkehr, 

2. des Art. IX ist der Bundesminister für 
Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Justiz, 

3. der Art. XIII, soweit er sich auf § 10 bezieht, 
XIV, soweit er sich auf § 10 bezieht, und XXI 
Z. 3 ist der Bundesminister für Finanzen im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Justiz, 

4. des Art. XIX Z. 2 ist der Bundesminister 3. D~r Art. I gilt 
Inkrafttreten ·dieses 
worden sind. 

nicht für Sachen, die vor 
für Inneres, Bundesgesetzes gefunden 

4. Der Art. VII gilt nicht, wenn !das Mahn
gesucli im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes :bei Gericht bereits angebracht ist. 

5. des Art. XXXIII Z. 4 und 5 ist der Bundes-
minister für Finanzen und 

6. der übrigen Artikel der Bundesminister für 
Justiz betraut. 
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80 der jeüageo 

Erläuterungen 

l . .t\LLG:E;MEINES 

So.Wo.hl in materiellen Rechtsvo.rschriften als 
auch vo.r allem in verfahrensrechtlichen Vo.r
schriften ,gibt es zahlreime . B.estimmungen, die 
Wertgrenzen oder sonst GeLdbeträge enthalten. 
Diese entsprechen - teils auf Grund der fort
:schreitenden Gef.d- und Einko.mmensentwi!;k
lung, 'teils auf Grund der geändert;.en Bewer
tung vo.n Liegenschaften und Rechten an 50.1-
chen o.deraber auch infolge der .geänderten 
gesellschaftlichen Verhältnisse - nicht mehr den 
Erfo.rdernissen ,der Zeit. Dem Bundesministe
rium für Justiz lag auch eine Reihe' vo.n Ein~ 
gaben vo.r, die ,die Hinaufsetzung der Wert
grenzen und sonstigen Ge1dlbeträ~e fo.roerten. 
Eine Anpassung muß ,daher vo.rgenommen 
werden. Dies 50.11 wieder durch eine Wertgren
zenno.velle erreicht werden; 

Während sich allerdings früher, zuletzt 1970 
für das Verfahr,en ~n Rechtsangelegenheiten 
außer Streitsach,en und 1971 für die Zivil
prozeßo.rdnung sowie' das Arheitsgerichts!;!esetz, 
Wertlgrenzennove11en immer Ilcur auf verfah
l'ensrechtliche Bestimmungen beschränkt haben, 
hat der vorliegende, umf.a;sseOOe Gesetzesent
wurf die Aufgahe, und zwar diesmal in einem 
einzigen Bundesgesetz, alle in 1;3etracht kommen
den zivilrechtlichen Bestimmungen materiell
rechtlichen und verfahrensrechtlichen Inhalts, die 
Wertgrenz,en oder sonstige Geldbeträge enthal
ten, den geänderten Verhältnissen anzupassen. 
Naturgemäß müssen gewisse Rechtsvo.rschriften 
vo.n diesem Vorhahen einer Werteneuregelung 
ausgenom:tnen.bleiben. Es handelt sich dalbei zu':' 
nächst um ,diejenigen Rechtsvorschriften, zu deren 
Neuregelung ,dem Natio.nalrat in der XIII. Ge
setzgeibungsperiode Regierungsvorlagen zugelei
tet worden sind, die ihm, äm wesentlichen unver
ändert, in der XIV. Ge~etz.gebungsperiode wieder 
unterbreitet wet'den so.llen. Duu ~ehören die 
Regiefung~vor1a.gen, über die Neuordnung del' 
G;lstwirtehaftung, üb!)r die 1\nder\lng des Ra\:en
gesetzes, iibel' ,ein MQtOfboo.t~ und' Sege1'bQOI;
haftpflichtgesetz und :mder~ Neur~clung,ell, gan-. 
ur Rech.'t$gebie~, .bei ,denen'a.n.läß1idld~r Wieder~ 
einbringuQIg geprüft werden.' 11l\lß, ob die ~u~ 

nachst vo.rgesehenen Gelrdbeträge noch g,egen~ 
wartsna.h sind oder hinaufgesetzt werden müssen. 
Andere Bundesgesetze, wie das über die Tätig~ 
keit der No.tare als Beauftragte des Gerichtes 
(Gerichtsko.mmissäre) im Verfahren außer Streit
sachen, sind jung undseinerl.eit wohl überdacht 
worden, So. daß eine Hinaufsetzung vQn Geld~ 
beträgen nicht in Betracht kommt. Schließlich 
liegt eine Reihe vOn Vo.rschriften vo.r, die Ge
bühren und Tarife regeln, wie das Vo.lltzugs
und Wegegebührenges,etz, das No.tariatstarif
g,esetz, ,das GerichtskommisSlionstarifgesetz, das 
Bundesgesetz über den Rechtsaruwaltstarif und 
die RechtsanwaJtso.rdnung (Pauschalvergütung). 
ALle diese Rechtsvo.r.schrif~en über Gebühren und 
Tarife 50.11en von 'der hier v~rliegenden Neu
regelung aus~eschlo.ssen bleiben, weil es sich nicht 
um Bestimmungen ,des Zivilrechts handelt und 
außerdem in <liesen R..echtsvorschriften Vero.rd
nung$ermächtigun~en für den Bundesminister für 
Justiz enthal~en sirud, die es ihm eI1möglichen, 
die Geldbeträge den jeweiligen Gegebenheiten 
anzupassen. Zu ,den Rech:tsvo.rschriften über Ge
bühren und Tarife .g,ehört auch das GJGebGes., 
dessen vollständige Ne.ugestaltung in Vorberei
tung ist. Anderseits werden durch die Wert
grenzennovelle 1976 auch Rechtsvorschriften ge: 
ändert, die nicht zum Zivilrecht gehören, wie 
die No.tariatsordnung u1l!d das Disziplinarstatut 
für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter, 
do.ch war ihre Berücksichtigung wegen der engen 
Verbindung zum Zivilrecht gebo.ten; um den ein
fachen und kur~en Titel des Gesetzesentwurfs 
zu erhalten, ist bewußt von einem Hinweis 
auf diese Rechtggebiete im Titel abgesehen 
worden. 

Die Zeitpunkte, i11 dene11 die verschiedenen 
Wertgrenzen \ln«;i Geld.beträge g,eäp;dert wol'den 
sind. reidlen, von der Zwische11kriegszeit bis Z\lm 
hhr 1973, Qberdies ist bei einzelnen ltn.derun
gen, vielfach nich.t auf die übrigen Wertgrenzen 
und Beträge Bedacht genommen worden, so daß 
sie mitunter in ihrem Verhäl\:nis zueinander aus 
der Ordnung geraten sind. Darül.~el;' hinaus ist; 
versucht wQrden, zusätzlich manche Werte einer 
sachlichen Prüfung 7;U \lnter~iehen. das gilt et;wO\ 
liir die ßeträge v?n je 6QOO S im § 17 Abs. 1 
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und im § 18 Abs. 1 und 3 LiegTeilG und den 
Rahmen von 10 S bis 500 S im § 28 Abs. 3 
LiegTeilG, um die Wertgrenzen in ein mehr 
oder minder geschlossenes System einzufügen. 
Bezüglich der Einzelheiten der vorgeschlagenen 
Regelung und deren Begründung wird auf die 
Ausführungen im Abschnitt II dieser Erläuterun
gen verwiesen. Ausdrücklich bemerkt wird, daß 
die überwiegende Anzahl der eingelangten Stel
lungnahmen das Vorhaben, die Beträge und 
Wertgrenzen des Zivilrechts in einem einzigen 
Bundesgesetz den Erfondernissen der Gegenwart 
anzupassen, begrüßt hat. 

Die Zuständigkeit zur Erlassung dieses Bundes
gesetzes stützt sich im allgemeinen 'auf Art. 10 
Abs. 1 Z. 6 B~VG, hinsichtlich des Art. I Z. 1 
und 2 überdies auf Art. 10 Abs. 1 Z. 7 B-VG. 
Diese Nennung der §§ 389 und 390 ABGB muß 
als eine Wiederinkraftsetzung der genannten Be
stimmungen für ,den Hereich des Landes V:ol"ar1-
berg gewertet werden (siehe § 36 Buchstabe b Vor~ 
arlberger Sicherheitsgesetz, LGBl. Nr. 49/1975). 

Mit der Verwirklichung dieses Gesetzentwurfs 
werden für den Bund keine finanziellen Be
lastungen verbun'den sein, weil die zusätzliche 
Belastung der Bezirksgerichte ,durch Hinauf
setzung der für ihre Zuständi.gkeit maßgeben
den Wertgrenze - soweit ~rforderlich - durch 
die gl,eichzeitige Entlastung der Gerichtshöfe 
1. Instanz ausgeglichen werden kann. 

H. BESONDERES 
Zum Art. I 

20.000 S vorgenommen werden. Nach dieser Be
stimmung kann von einer gerichtlichen Verwah
rung des Mündelvermögens abgesehen werden, 
wenn der Gesamtwert der einem Minderjährigen 
oder Pflegebefohlenen gehörigen Gelder, Wert
papiere und Einlagebücher den genannten Betrag 
nicht übersteigt. Im § 203 findet sich eine An
ordnung über die Pflicht des Vormundes, Rech
nung zu legen. Das Gericht kann den Vormund 
von der Rechnungslegung befreien, wenn das in 
seiner' . Verwahrung belassene Vermögen oder 
die bezogenen Erträgnisse derzeit 15.000 ~ nicht 
übersteigen. . " 

Von einer Erhöhung der in den §§ 14.Abs. 2, 
§ 45, § 72 Abs. 3, § 158 Abs: 1, ,§ 161 Abs. 2 
und § 192 a Abs. 1 des Außerstreitgesetzes ge
nal1ilten Beträge von 2000 S ist bewußt 'abge
sehen wOl"den, weil auch die inden §§ 527 
und 528 der Zivilprozeßordnung enthaltenen 
Wertbeträge von 2000 S bleiben soHen und durch 
eine gleichzeitige Anhebung ,der Bagatellgrenze 
auf- diesen Betrag erreicht werden kann, daß 
dem sachlichen Bedürfnis auf gleiche Behandlung 
gleicher Werte, ob im außerstreitig,en oder strei
ügen V erfahren, Rechn1!n,~ getragen wird. 

Weiterhin .soll .es· im Außerstreitgesetz nur 
zwei Geldstufen (2000 Sund 20.000 S) geben. 
pie im Begutachtungsverfahren, verlangte Gleich
stellung des Betra~es von 20.000$ mit der be
zirksgerichtlichen Wertgrenze ist. nicht geboten, 
weil es hier darum geht, ob überhaupt ein Ver
lassenschaftsverfahren durchgeführt werden soll. 

Die genannten Beträge sind zuletzt ,durch das Zum Art. III 

B~~desgesetz BGBL Nr.. 15~/1956 §.1 Z. 2 bis 4 Die inder-Justizministerialverordnung betref-
gean~ert. word~n. Im Hm?hck aufdle Geldwert-j fend die Behandlung der Winkelschreibervorge
verhältlllsse ware bloß eme V.erdoppelung d:r sehene Geldstrafe ist zuletzt ,durch den Art: IX 
W~rte der 'gefundenen Sachen 1ft bezu.g auf dle des Bundesgesetzes 'BGBL Nr. 26/1948 geän,dert 
Pfltcht zur Bekanntmachung un~ auf dle Berech- . worden. Eine Anhebung von 5000 Sauf 25.000 S 
nung ,der Belohnung erforderltch. Wegen der e tsp . cht ,de Geldwertentwickhl1l:g' und ist zur 
d "b . h' h"h K d B n n r , aru er welt' maus .er o. ten osten er e- Erreichun des Strafzwecks erforderlich. 
kanntmachungen schelnt dIe vorgesehene Rege- g 
lung geboten. 

Zum Art. II 

Die hier genannten Beträge sind zuletzt durch 
das Bundesgesetz BGBL NI"; 171/1970 geändert 
worden. Der seither eingetretenen Änderung 
der Ge:lJdwertVerhä1tnisse i'st Rechn'U!n'g 'z:u traogen. 

Nach § 39 Abs. 2 Z. 6 soll bei der Todfalls
aufriahme ermittelt werden, ob der Wert des 
Nachlasses am Todestag ohne Abzug der Schulden 
den Betrag von 15.000 S übersteigt. Diese Anoro
nung . findet ihren Sinn im § 72 Abs. 2; weil 
nach dieser Gesetzesstelle von Amts wegen eine 
Verlassenschaf~sabhandlung nicht einzuleiten ist, 
wenn der Wert des Nachlasses ,den angegebenen 
Betrag nicht überschreitet. Im Gleichklang mit 
dem § 39 Abs. 2 Z. 6 und dem § 72 Abs. 2 
wH . iuch im § 192 a Ahs. 2 eine Erhöhurug auf 

Zum Art. IV 

Durch die Novelle 1963 wurde der Nachweis 
einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
eingeführt. Die vorgesehene Erhöhung der Min
destversicherungssumme trägt sowohl der Geld
wertentwicklung als auch der Erhöhung' der 
Haftpflichtversicherungssummen .. im allgemeinen 
Rechnung. 

Die in der Notariatsordnung genannten Geld
strafen und Geldbußen, zuletzt geändert ·durch 
das Bundesgesetz BGBl. Nr. 10711953, sollen 
ebenfalls der Geldwertentwicklung angepaßt wer
den. Außerdem sollen die in verschiedenen 
Rechtsvorschriften vorkomme'nden OrdnUrigs~ 
strafen, einander möglichst angeglichen werderi 
und je nach ihrem Wesen, ob sie nun bloß Form
verstöße ahnden oder, wie etwa im Gesellscha.fts~ 
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recht, materielle Bedeutung ha:ben,ineine zahien
mäßige Beziehung zum angestrebten Zweck ge~ 
bracht werden. 

Zum Art. V 

, Das Disziplinarstatut fÜI;" Rechtsanwälte u,nd 
Rechtsanwaltsanwärter ist hinsichtlich der, ge
nannten Strafen und Geldbußen zuletzt durch 
das Bundesgesetz BGBI. Nr. 108/1953 geändert 
worden. Hier gilt ,das zum Art. IV G;esagt~. 

Zum Art. VI 

Di,e genannten Geldbeträge sind zuletzt durch 
das Gesetz StGBl. Nr. 231/1945 geändert wor
den. Aus Gründen der Vereinfachung' schien 
es nicht ;atsam, ausgehend von den bisherigen 
Beträgen der Ordnungsstrafen, bloß nach, der 
Geldwertentwicklung aufzuwerten, es ist viel
mehr einheitlich eine Obergrenze von 15.000 S 
bestimmt worden, um im Einzelfall den Straf
zweck erreichen zu können. 

Zum Art. VII 

, Das, Mahngesetz läßt in der Fassung des Bun
gesetzes,BGBl. Nr. 176/1963 das Mahnverfahr,en 
zur Eintreibung von Forderungen bis zum Be
trag von 15.000 S zu. Dieser Betrag entspricht 
der hezirksgerimtlichen Wertgrenze und soll die
ser angepaßt weI'den (siehe Art. X Z. 2). 

Zum Art. VIII 

Die hier genannte Ordnungsstrafe ist zuletzt 
durch die Verordnung BGBL Nr. 21/1946 geän
dert worden. Zum Zweck der Vereinheitlimung 
und Vereinfamung soll auch hier über die der 
GeLdwertentwicklung entsprechende Aufwertung 
hinaus eine Obergrenze von 15.000 Seingeführt 
'wer,den. 

Zum Art. IX 

Die vorgesehene Ordnungsbuße gegen Eisen
bahnunternehmen, die ihren Pflichten nicht nam
kommen, ist zuletzt durch das Bundesgesetz 
BGBL Nr. 50/1948 geändert worden. Bei dieser 
Bestimmung handelt es sich zwar praktisch um 
totes Recht, doch wird auch hier zur Erreichung 
einer möglichst weitgehenden Vereinheitlimung 
auf den einzelnen Rechtsgebieten eine über ,die 
Geldwertentwicklung hinausgehende Erhöhung 
vorgeschlagen. DerStraf'drohung käme sonst 
überhaupt keine Wirkung zu. 

Zum Art. X 

, Zur Z.1 

Die Beträge von'IOO.OCO Ssind maßgebend 
dafür, ob in Rechtsstreitigkeiten über vermägens
remtlime Ansprüme, die vor die Gerichtshöfe 

I. Instanz gehören, der Einzelrimter oder der 
Senatentsmeidet. Diese, Wertgr~nze ist zuletzt 
d~rm das Bundesgesetz BGBL Nr. ,26/1948 ge
änqert worden. Die vorgesehene Erhöpung trägt 
einerseits der Geldwertentwicklung, anderseits 
aber, der Tatsache Rechnul,Lg, daß in einer,Viel-, 
za:hl von Fällen von den Parteien auf die Senats
gerich~sbarkeit ,verzichtet wird" (Einigung" auf 
den Einzelrichter). Der Erhöhungsvorsmlag auf 
300.000 S folgt einer Befürwortung der im Bun
desministerium für Justiz eingerimteten Arbe.its-

• gruppe Zivilverfahren. Das gilt übeI'dies aum 
für die übrigenWertgrenzen und Geldbeträge 
des zivilgerimtllmen Verfahrens. Ausgenommen 
ist die Revisionsgr~nze. ' 

:. , 

Zur Z. 2 

Die Wertgrenze, bis zu .der Streitigkeiten vor 
die Bezirksgerichte gehör~n, wurde zuletzt mit 
dem BundesgesetzBGBL Nr. 176/1963 von 
8000S lauf 15.000 S ,erhöht. Die neu vorge
schlagene Wertgrenze von 30.000 S ,entsprimi: 
neben dem veränderten GeLdwert dem von ver
schiedenen Seiten geäußerten Wunsch nach Auf
wertung der' Bezirksgerichte. Die Angleichung 
an die geänderten Geldwertverhältnisse ,dürfte 
eine gleichmäßigere Bela.~tung des richterlichen 
Personals herbeiführen. 

Dem vom österreichischen Al."Ibeiterkammer
tag und von der Bundeswirtschaftskammer ge
äußerten Wunsch, die' vom Gesetzgeber bei 
Schaffung ,des § 23 a Al."IbGerG, durch ,das Bun
desgesetz BGBL Nr. 291/1971 angeordnete Bin
dung der Revisionsgrenze an die bezirksgericht
liche Wertgrenze hinsichtlich des arbeitsgerimt-' 
limen Verfahrens wieder aufzuheben, konnte 
als mit dem Zweck dieses Gesetzes - eine ein
heitlime Rechtsgestaltung zu erreimen - nicht 
entsprochen werden. Die Anhebung dieser be
sonderen Revisionsgrenze ist aber aum deshalb 
,g,erechtfertigt, weil seit dem Jahr 1971 die 
Durchsmnittseinkommen der Arbeitnehmer, auf 
die es hier ankommt, gleichfalls erheblich weiter 
gestiegen sind. überdies kann ,der befürmteten 
Gefahr einer Remtsmittelsperre, auch bei be
tragsmäß~g gerin'gen Ansprüchen mit präjlul:iziel
ler Wirkung, durm ein Feststellungsbeg,ehren 
wirksam begegnet werden. 

Zum Art. XI 

Zur Z.1 

Die Anhebung der Geldwettgrenze für die 
Bevollmächtigung und für den relativen Anwalts
zwang, und für die, Zusammen rechnung von An
sprüchen zur Bestimmung der Zuständigkeit des 
Bezirksgerimts aur30.000 S ist durm die An
hebung derbezirksgerimtlichen Wertgrenze be- ' 
dingt. ' 

80 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 15

www.parlament.gv.at



10 

Zu den Z. 2. his 4, , 

Die zuletzt durch das Bundesgesetz BGB!. 
Nr. 282/1 ~55 geänderten Beträge f'ur Or:dnungs
strafen, Geldstrafen gegen Prozeßbevolhnächtigte 
und Mutw.iUensstrafen bedürfen ebenso einer 
Anpassung an die geänderten GeIdwertverhält
nIsse. Außerdem sol1 auch hier eine gewisse 
A~passun~ an ,die prozessual maßgeblichen Be
trage' erretcht werden. 

Zu den:'Z. 5 und 8 

Durch das Bundesgesetz BGBL Nr. 291/1971 
is.t zuletzt die Bagatellgrenze von 400 S' auf 
~OOO S angehoben worden. (Die Erhöhung der 
1m § 224 Abs. 1 Z. 7 genannten Wertgren'ze von 
400 S für Ferialsachen ist damals versehentlich 
unterblieben.) Durch die nunmehrige Anhebung 
auf 2000 S soll ,eine Einheitlichkeit im außer
streitigen, und streitigen Verfahren erreicht wer
den, obwohl zahlreiche Stellen eine viel stärkere 
Erhöhung befürwortet haben .• Unter Berücksich
tigung der Einkommensentwicklung der Arbeit
nehmer ist die Erhöhung der Bagatellgrenze auf 
2000 S noch immer als sehr gering zu veran
schlagen; gegen die Anhebung in diesem Ausmaß 
sind im Begutachtungsverfahren keine Einwände 
erhoben worden. Gefahren für die Rechtsschutz
a~sprüche der Parteien sind, durch die Erhöhung 
mcht zu befürchten. 

Zur Z. 6 

Die Anhebung der genannten Summe für die 
Zuständigkeit des Einzelrichters bei Zusammen
rechnung von Ansprüchen entspricht der An
hebung der Senatsgrenze. 

Zur Z. 7 

Eine Erhöhung des für die B~freiung von der 
:rorschußpflicht für Zeugengebühren maßgeb
hchen Betrages über die durch Knderung des 
Geldwertes bedingte Anpassung hinaus ist ge
rechtfertigt, weil einerseits seit dem Bundesgesetz 
~.GB~. ~r. 1/1948 ,die Einkommen der haupt
sachhch tn Betracht kommenden Arbeitnehmer 
weitaus stärker gestiegen sind und anderseits 
gemäß § 332, Abs. 1 letzter Satz ZPO der Be
weisführer vom Vorschuß nur dann befreit ist 
wenn mit der Einbringung bestimmt zu rechne~ 
ist. 

'Zur Z. 9 

Eine weitere Erhöhung der gleichfalls mit 
dem Bundesgesetz BGBL Nr. 291/1971 wesent
lich angehobenen Revisionsgrenze ist in einem 
etwas ,geringeren Ausmaß, als es der Geldwert
entwicklung entspräche, vor.genommen worden 
weil die seinerzeitige Anhebung, die besonder; 
der ~~tlast~ng des Obersten Gerichtshofs gedient 
hat, uber dIe damals durch die Ge1dwertentwick~ 

lung ,notwendige' Erhöhung hinausgegallien is.t, 
in der Folge ihren Z.weck der Entlastung weit
gehend erfüllt hat und aus sozialen Gründen 
nicht eine zu große Beschneidung des Rechts
zugs an den Obersten Gerichtshof stattfinden 
soll. Die vom Obersten Gerichtshof festgestellte, 
noch immer vorhandene große Belastung wird 
;in der nächsten ZPO-NoveUe durch andere 
Maßnahmen zu beseitigen sein. 

Zum Art. xiI 
Zur Z. 1 

Die Höchstwertgrenze für die, vor allem bei 
Handwerkern und Kleingewerbetreibenden, der 
Exekution entzoget1iet'll, rur persönlichen. Fort- -
setzung der Erwerbstätigkeit erforderlich~n Ge
genstände und die zur Aufal'lbeitung bestimmten 
Rohstoffe ist seit dem Bundesgesetz BGBL Nr. 26/ 
1948 unverändert. Die Anhebung der Wert
grenze auf 5000 S entspricht der seither einge
tretenen Geldwertentwicklung. 

Zur Z. 2 und 3 

Die Hochstbeträge bei den Geldstrafen zur 
Erwirkung unvertretbarer Handlungen, Duldun
gen und Unterlassungen sind gleichfalls zuletzt 
durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 26/1948 festge
setzt worden. Um den Zweck dieser Geldstrafen 
zu erreichen, schien es nach den Erfahrungen 
des Bundesministeriums für Justiz außerdem er
forderlich, die bisher im § 354 Abs. 3, nicht 
aber im § 355 Abs. 3 vorgesehene Beschränkung 
mehrerer Geldstrafen auf einen Gesamtbetrag 
entfallen zu lassen. 

Zu den Art. XIII und XIV 

Die für die Befreiung von der Legalisierungs
un.d Stempelgebühr in geringfügigen Angelegen
heiten und für die Hohe der Geldstrafen, die 
bei Ordnungswidrigkeiten des Legalisators ver
hängt werden können, zuletzt ,durch das Bundes~ 
gesetz BGBL Nr. 118/1927 vorgesehenen B,eträ.ge 
von 200 S betragen jetzt durch die Umstellung 
auf Reichsmark und die neuerliche Um
stellung auf Schilling 133'33 S. Die Erhöhung muß 
hier besonders hoch ausfallen, weil die bestehen
den Wertgrenzen noch aus der Zwischenkriegszeit 
stammen. Darüber hinaus mußte bei der Be
freiung von der Legalisierungs~ und Stempel~ 
gebühr in geringfügigen Angelegenheiten auch 
auf die PreissteigerungenbeiGrundstücken Be
dacht genommen werden, wenn die Bestimmun~ 
gen nicht gänzlich unanwendbar sein sollen. 
Die Obereinstimmungdieser Beträge mit der 
Höhe der Ge1dstrafen,die bei Ordnungswidrig
keiten des Legalisators verhängt werden können, 
soll auch anläßlich der Erhöhung beibehalten 
bleiben. 
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Zum Art. XV 

Die Ordnungsstrafe für die Nichtbefolgung von 
Vorschriften im Rahmen der Revision einer Ge
nossenschaft oder eines Vereines ist zuletzt durch 
den Art. X der 5. GerEentlNov., BGBL Nr; 183/ 
1925, umgerechnet nach § 4 des Gesetzes StGBl. 
Nr. 231/1945, festgesetzt worden. Auch diese 
Ordnungsstrafe soU nicht nur; entsprechend der 
Geldwertentwiddung, aufgewertet, sondern im 
Zug der Vereintfadl!\llng und VereiniheitLichil11ll:g w~e 
alle materiellen Ordnungsstrafen mit einer Ober
grenze von 15.000 S festgesetzt werden. 

Zum Art. XVI 

Zu den Z. 1 und 2 

Die zuletzt durch das Bundesgesetz BGBL 
Nr. 253/1959 betragsmäßig festgesetzten, in die 
erste Klasse der Konkursforderungen . gehörenden 
Arbeitnehmerforderungen sollen, aufibauend auf 
dem Verhältnis der jeweiligen Höchstbeträge 
zum durchschnittlichen Jahreseinkommen eines 
Arbeitnehmers und unter Berücksichtigung der 
seit der letzten Festsetzung eingetretenen Geld
wertentwicklung, angehoben werden. W~nngleich 
die vorgenommene Erhöhung nicht das Ausmaß 
der besonders vom österreichischen Arbeiter
kammertag geforderten Beträge erreicht, so stellt 
sie doch ein Komprorniß dar - die Bundes
wirtschaftskammer hat sich entschieden gegen 
die/ Beeinträchtigung der nicht bevorrechteten 
Gläubiger gewendet - das vor allem wegen 
des beabsichtigten frühen Zeitpunkts des Inkraft
tretens VOn Bedeutung ist. Unabhängig davon 
sollen die Arbeiten an ,der Neugestaltung des 
Schutzes der Arbeitnehmer bei Insolvenz' des 
Arbeitgebers weitergeführt werden. 

Zur Z. 3 

Der Betrag für das Stimmrecht von Forderun
gen im Konkurs ist zuletzt durch die Wert
grenzenIllOVel1e 1947, BGBt. Nr. 26/1948, festge
setzt wor,den; der Betrag, bis zu dem eine Kon
kunmasseals geringfügig anzusehen ist, ist zuletzt 
durch das Bundesgesetz BGBL Nr. 253/1959 fest
gesetzt worden~ Entsprechend der Geldwertent
wicklung und unter Berücksichtigung der wirt
schaftlimen Bedeutung ist eine Anhebung beider 
Beträge auf einheitlich 300.000 S gerechtfertigt. 

Zur Z. 4 

Die beim Konkursgericht durchzuführenden 
Rechtsstreitigkeiten entscheidet ein Einzelrichter 
nach den für das Verfahren vor ,den Bezirks
gerichten geltenden Vorschriften, wenn aer Be
trag oder Wert d~e bezirksgerichtliche Grenze 
nicht übersteigt. Die Anhebung folgt auch hier 
der bezirksgerichtlichen Wertgrenze. 

Zur Z. 5 

Die Wert grenze, die für der Genehmigung 
desGP.iwbigeraussdwsses 'bedürfende Geschäfte 
vorgesehen ist, ist zuletzt durch das Bundes
gesetz BGBL Nr. 253/1959 festgesetzt worden. 
Die neue Wertgrenze geht über eine durch die 
Geldwertentwicklung bedingte Anhebung hinaus, 
um eine schnellere und leichtere Durchführung 
des Konkurses zu erreichen. Erfahrungsgemäß 
'übersteigt eine große Anzahl von Geschäften 
auch diese neue Wertgrenze, so daß eine wesent
liche Einschränkung der Rechte des Gläubiger
ausschusses dadurch nicht'rbewirkt wird. 

Zum Art. XVII 

, Entsprechend der Regelung der Behandlung 
von Arbeitnehmerforderungen im Konkurs sind 
auch die bevorl'echteten Forderungen der Arbeit
nehmer im Ausgleichsverfahren betragsmäßig an-
zuheben gewesen. ' 

Zum Art. XVIII 

Die wegen Verzögerung oder Unterlassung der 
Anzeige durch' den Leiter einerPrivatanstalt 
vorgesehene Ordnungsstrafe ist zuletzt durch das 
Bundesgesetz BGBL Nr. 268/1958 geändert wor
den. Der nun in Aussicht genommene Höchst
betrag von 10.000 S ist ein Mittelweg zwischen 
der Ordnungsstrafe von höchstens 5000 S des 
§ 220 ZPO und der im Gesellschaftsrecht bzw. 
im Genossenschaftsrecht vorkommenden Ord
nungsstrafe von 15.000 S. Eine die Ordnungs
strafen ,der Zivilprozeßordnung übersteigende 
Höchstgrenze für diese Ordnungsstrafe ist ge
rechtfertigt, weil hier das Rechtsgut der Freiheit 
des einzelnen Menschen geschützt werden soll. 

Zum Art. XIX 

Die über den Vermieter bei Verweigerung der 
Einsicht in die Aufzeichnungen und Belege für 
das Haus vorgesehene Ordnungsstrafe, die Mut
willens strafe betreffend eine Partei, die ein Ver
fahren offenbar mutwillig anhängig gemacht oder 
~ierzu Anlaß gegeben hat oder die Durchführung 
eInes Verfahrens offenbar mutwillig verzögert, 
sowie die Geldstrafe für denjenigen, der sich 
Leistungen versprechen läßt, die mit dem § 17 
Abs. 1 Mietengesetz in Widerspruch stehen, sind 
zuletzt durch das Bundesgesetz BGBL Nr. 241/ 
1955 erhöht worden. Die jetzt vorgeschlagene 
Anhebung entspricht der Geldwertentwicklung. 

Zum Art. XX 

Zur Z. 1 

Die vereinfachte Möglichkeit der Abschreibung 
geringwertiger Trennstücke soll gewährleisten, 
daß bei deren V,eräußerung die Herstellung der 
Grundbuchsordnung 'nicht aus Kostengründen 
unterbleibt. Hier ist, soll diese Bestimmung nicht 
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ihre Bedeutung gänzlich verlieren, eine gegenüber 
der aJlgemeinen. G€lLdentwertung ü1berver
hältnnsmäßige Erhöhung der W~rtgr\!nze notwen
dig, weil auch die Grundpr,eise so gestiegen sind. 

ZurZ.2 

Die vereinfachte Ve'rbücherung von Straßen-, 
Weg-, Eisenbahn~ und Wasserbauanlagen, wenn 
es sich um geringwertige Grundstücke handelt, 
hat vor allem für den Straßenbau eine' über
ragende Bedeutung. Im Zug eines solchen i~t die 
Ab- und Zuschreibung einer Vielzahl meist 
kleiner Trennstücke zu verbüchern. Können die 
gegenständlichen Bestimmungen wegen .Über
schreitens der Wengrenze nicht angewendet wer
den, so müßte über jedes dieser Trennstücke 
- soweit es nicht zu einer Enteignung kommt -
ein Kaufvertrag in verbücherungsfähiger Form 
errichtet und seine Verbücherung beim Grund
buchsgericht beantragt werden. Dies verursacht 
ein hohes Maß an Kosten und Arbeit, das unter 
dem Gesichtspunkt einer allgemein erwünschten 
Verwaltungsvereinfachung auf das vertretbare 
Maß herabgesetzt werden sollte. Es wird daher 
eine weit überverhältnismäßige Erhöhung der 
Wertgrenze vorgeschlagen. Eine Beeinträchtigung 
der Rechte der bücherlichen Eigentümer ist des
wegen nicht zu befürchten, weil die Anwendung 
der gegenständlichen Bestimmungen voraussetzt, 
daß die Straße oder sonstige Anlage gemäß § 15 
Z. 1 Liegenschaftsteilungsgesetz bereits errichtet 
ist. Dem Eigentümer wäre es aber wohl möglich 
unq zumutbar gewesen, sich .dagegen zur Wehr 
zu setzen. Außerdem ist der Schuldner jeweils 

. eine Gebietskörperschaft, deren Bonität außer 
Zweifel' steht. Auch hinsichtlich der Rechtsstel
lung der Buchberechtigten haben sich in der 
Praxis bisher noch nie Schwierigkeiten ergeben. 

Zur Z.3 

Die bei überschreiten der Frist zur Bewir
kung der Ordnung des Grundbuchsstands vor
gesehene Geldstrafe hätte ebenfalls bei einer bloß 
der Geldentwertung entsprechenden Erhöhung 
des vorgesehenen Höchstbetrags heute kaum 
eine ausreichende Wirkung, zumal ,da in diesem 
Betrag auch noch Platz für Steigerungen im 
Fall wiederhölterVerhängung der Geldstrafe 
vorhanden sein muß. Auf eine Untergrenze, die 
bisher vorgesehen ist, kann aus ,den dargelegten 
Gründen verzichtet wer,den. 

Zum Art. XXI 

Die im Luftverkehrsgesetz enthaltenen haft
pfliehtrechtlichen 'Wertbeträge sind' zuletzt 
durch.das ,Bundesgesetz-BGBl. Nr. 236/1971, 
die Haftungsbeschränkungen im Fall des Verlustes 
oder der Beschädigung einer beföroerten Sache 
sowie, für Gegenstände, die ein Fluggast an sich 

trägt, zuletzt durch das Bundesgesetz BOBL 
Nr. 200/1963 geändert worden. Die Erhöhun
gen, entsprechen der Entwicklung des Geldwerts, 
wobei einzelnehaftpflichtrechtliche Vorschriften 
in übereinstimmung zu bringen waren. Drei 
Besonderheiten sind Jedoch hervorzuheben: ' 

1. Im allgemeinen schlägt der Gesetzesentwurf 
eine Erhöhung der haftpflichtrechtlichen Wert
grenzen um 50. v. H. vor. Bezüglich der derzeit 
im § 23 Abi;; 1 Buchstabe ,a festgesetzten Wert
grenze von 1,000.000 S (bei Luftfahrzeugen unter 
1200 kg Fluggewicht) sieht er allerdings eine Er
höhurig auf 1,800.000 S vor; diese Erhöhung ist 
notwendig, tim - in Übereinstimmung mit der 
geltenden Rechtslage -ein Übermaß zur Haf
tungsgrenze des § 23 Abs. 2 zu sichern. 

2. Bezüglich der im § 23 Abs. 2 enthaltenen 
derzeitigen W~rtgrenze von 600.000 S schlägt der 
Gesetzesentwurf nicht eine . Erhöhung um 
50 v. H., sondern auf 1,200.000 S vor. Damit 
strebt der Gesetzesentwurf eine Vereinheitlichung 
der inden Haftpflichtgesetzen ,bei Personen
schädenfür jede verletzte Person festgesetzten 
Ersatzbeträge unter Anpassung an das aus jüng
ster Zeit stammende Rohrleitungsgesetz, BGBl. 
Nr. 411/1975 an, ,das im § 11 Abs. 1 Z. 1 hin
sichtlich der Tötung und der Verletzung eines 
Menschen beim Kapitalsbetrag eine Haftungs
grenze VOn 1,200.000 S festsetzt. Demgemäß 
schlägt der Gesetzesentwurf auch im EKHG und 
im Atomhaftpflichtgesetz bei den Haftungsgren
zen von 600.000 S für Personenschäden eine Er
höhung auf 1,200.000 S vor (vgl. die Ausführun
gen z.um Art. XXX und zum Art. XXXIII). 

3. An :den im § 29 c enthaltenen Haftungs
höchstgrenzen wird nicht gerüttelt, weil :diese 
die Haftung ,des Luftfahrzeughalters aus dem Be
förderungsvertrag betreffen. Die im innerstaat
lichen Luftverkehr geltenden Haftungshöchst
grenzen sollen wie bisher mit den im internatio
nalenLuftverkehr ,geltenden' übereinstimmen. 
Die maßgebenden Haftungsgrenzen sind im 
Art., 22 des Warschauer Abkommens, BGBL 
Nr. 286/1961, in der Fassung des Art. XI des 
Haager Protokolls, BGBl. Nr. 161/1971, enthai
ten. 

Zum: Art. XXII 

Die Ordnungsstrafe für denjenigen, der seiner 
Pflicht zu einer Anmel.dung einer Zeichnung der 
Unterschrift oder einer Einreichung von Schrift
stücken zum Handelsregister nicht nachkommt, ist 
zuletzt nach der Umrechnung, entsprechend dem 
§ 4 des Gesetzes StGBl. N r. 231/1945, mit min
destens 1 S bis höchstens 1000 S festgesetzt wor
den. Unter Berüd:sichtigung der Geldwertent
wicklung und.im Hinblick auf eine anzustrebende 
Vereinheitli<$ung ist auch hier eine Obergrenze 
von 15.00'0 S vorgesehen. 
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Zum Art~ XXIII 

,Die im, Reimshaftpflimtgesetz vorgesehenen 
Höchstbeträge für die Haftung des Inhabers 
einer' Anlage oder ,des Unternehmers für die 
Jahresrenten und für ,die Sachsmäden sind zu
letzt durch däs Bundesgesetz BGBl.Nr. 147/ 
J 969 angehoben wOl"den. In übereinstimmung 
mit den übrigen haftpflichtrechdichen Vorschrif
ten ist, entsprechend ,der GeLdwerteJ;ltiwicklung, 
eine Erhöhung von 50 v. H. erforderliCh. 

Zum Art. XXIV 

Diese Bestimmung befaßt sich mit der Zu
lässigkeit einer Beschwerde gegen die Entsmei
dung des Erstgerichts über den Hausrat. Die 
letzte Festsetzung des Betrages erfolgte durch das 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 268/1958. In überein
stimmung mit der Anhebung der ßagatellgrenze 
ist nun,der Betrag von 2000 S vorgesehen. 

Zum Art. XXV 

höhung vorgeschlagen worden. Dabei wird aUer
dings nicht verkannt, daß aum der jetzt vorge
sd1lagene Betrag vo'n 3000 S nur selten eine An
wendung dieser Bestimmung ermöglid1en wird. 

Zur Z. 2 

Eine Löschung wegen GeringfÜ<gigkeit gegen
standsloser Eintragungen soll ermöglichen, [ das , 
Grutlidbuch von Amu wegen von Bagateld
eintragungen zu 'säubern. Darüber hinaus hat sie 
den Sinn, Zivilprozesse zu verhindern, die oft 
nur wegen Fehlens von Unterlagen oder Nicht
erreichbarkeit :der Berecht~gten erlorde1'lliCh sinld. 
Die BeseitigunJg besonlders a<lter gerin1gwertiger 
Eintragungen aus dem Grundbuchwird auch die 
Ersterfa9sung im Fall einer ,Umstellung des 
Grundbuchsbetriebs auf EDV erleichtern. Eine 
praktische Bedeutung der NovelLierung ist aber 
nur dann gewährleistet, wenn außer der Er
höhung der Wertgrenzen auch eine Nachziehung 
des Zeitpunktes stattfindet, vor dem die gegen
ständliche Eintragung vorgenommen worden' ist. 

Die für säumige Beisitzer iI:Jl Arbeitsgerichts- Dabei wird von ,der Erwägung ausgegangen, daß 
verfahren vorgesehene Ordnungsstrafe war, ah- derjenige, der sich 30 Jahre lang nicht uni die 
gesehen von der Berücksichtigung der Getdwert- Realisierung seines Rechtes gekümmert hat, nicht 
entwicklung, im Hinblick auf (,iie Vereinheitlichung schutzwürdig ist. Anderseits, besteht die Möglich
des Rechtsgebietes in übereinstimmung mit dem keit, daß eine Forderung, für die vor dem vorge
§ 379 Abs. 2 des Allgemeinen Sozia:lversicherungs- schlagenen Zeitpunkt ein Pfandrecht eingetragen 
gesetzes zu bringen. worden, noch ,nicht fällig ist. Wenngleidl in 

Bezüglich der Nichtänderung des § 23 a wird diesem Fall nur die grundbücherliche Sicherstel
auf ,die Erläuterungen zum Art. X Z. 2 und, lung und nicht die Forderung selbst untergehen 
Art. XI Z. 9 verwiesen. kann, ist doch eine Anhebung des Betrages über 

Durch die Anderung der bezirksgerichtlichen 1000 S aus Gründen der Sicherung des Rechts
Wertgrenze beträgt nunmehr die RevisioO:sgrenze schutzes nicht vertretbar. Als maßgebender Zeit
im arbeitsgerichtlichen Verfahren 30.000 S (siehe punkt wird das Ende des zweiten Weltkriegs 
Art. X Z. 2). vorgeschlagen. 

Zum Art. XXVI 

Das zuletzt ,durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 68/1969 festgesetzte monatliche 'Entnahme
recht ,des Nachfolgeunternehmers ist, der Geld
wertentwicklung entsprechend, auf den Betrag 
von 15.000 S anzuheben gewesen. Hierbei ist 
auch auf die Entwicklung vergleichbarer Al1beit
nehmereinkommen Bedacht genommen worden. 

Zum Art. XXVII 

Zur Z. 1 

Diese Bestimmung soll die Herstellung der 
Grundbuchsordnung in geringfügigen Grund
buchssachen begünstigen, die sonst unter Umstän
den wegen der ,damit verbundenen Kosten der 
Beglaubigung der Grundbuchsurkunde unterblei
ben würde. Die bisher vorgesehene Wertgrenze 
von 1000 S wurde zuletzt im Jahr 1955 festge
setzt. Wegen dieser zu niedrig angesetzt~n 
Grenze war die Bestimmung bisher praktisch 
totes Recht. Es ist deshalb eine über die Anpas
sung an die Geldentwertung hinausgehende Er-

Zum Art. XXVIII 

Die vorgesehene Mindeststrafe soll, der Geld~ 
wertentwicklung entsprechend, auf 500 S ange
hoben werden. 

Zum Art. XXIX 

Die im Lohnpfändungsgesetz enthaltenen festen 
Beträge sind zuletzt durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 575/1973 mit Wirkung vom 1. Jänner 1974 
geändert worden. Hier.bei ist von einer Mindest
pension von 2000 S monatlich und einem Exi
stenzminimum von 1665 S monatlich ausgegangen 
worden. Mittlerweile sind die Richtsätze vier
mal, und zwar zum 1. Juli 1974 'auf 2060 S, 
zum 1. Jänner 1975 auf 2285 S, zum 1. Juli 1975 
auf 2354 S und zum ,1. Jänner 1976 auf 2625 S 
angehoben wonden. -Geht man davon ,aus, so 
sollten zur Erhaltung eines entsprechenden, Ver
hältnisses zwischen Mindestpension und Existenz
minimum nach dem Lohnpfändungsgeseu das 
monatliche Existenzminimum auf 2185 S und ent
sprechend das wöd1entliche Existenzminimum auf 
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14 80 der Beilagen 

510 S und schließlich das tägliche Existenzmini- Z. 2 Kraftfahrzeuge aufgenommen: worden. Nun 
mum auf 80 S angehoben werden. Dementspre- wird klargestellt, daß die unb.egrenzte Haftung 
chend sind auch die Unterhaltsfreibeträge mit bei Schäden an Liegenschaften weiterhin nur für 
260 S monatlich, 65 S wöchentlich und 13 S täg- Eisenbahnen, nicht a;ber für Kraftfahrzeuge gilt. 
lich vorgesehen worden. 

Zum Art. XXX 

Zur Z. 1 und 2 

Die Haftungshöchstbeträge des EKHG für die 
Tötung und Ve1'lletzung von Menschen und für 
Schäden an Sachen sind zuletzt' durch das Bun
desgesetz BGBL Nr. 69/1968 festgesetzt worden. 
In übereinstimmung mit der Geldwertentwick
lung wird eine 500J0ige Erhöhung vorgeschlagen, 
wobei auf die übereinstimmung der einzelnen 
haftpflichtrechtlichen Vorschriften Bedacht ge
nommen worden ist. Nur bei den Kapitalsbeträ
gen von 600.000 S ist eine Erhöhung um 
100 v. H., somit auf 1,200.000 S in Aussicht ge
nommen. 

Bezüglich der Überlegungen, die für die Er
höhung der Kapitalsbeträge von 600.000 Sauf 
1,200.000 S sprechen, sei zunächst auf die Aus
führungen zum Art. XXI verwiesen. Bezüglich 
der Auswirkungen der Erhöhung dieser Wert
grenze auf die Mindestversicherungssummen der 
Kraftfahrzeughaftpflichtversich·erung und in wei
terer Folge auf die Versicherungsprämien ist fol
gendes zu bedenken: Schon heute versichern aUe 
österreich ischen Kraftfahrzeughaftpflichtversiche
rer auf Grund einer vom Bundesministerium für 
Finanzen genehmigten g~chäft:'spla:n[Jläßigen Er
klärung des Verhandes aer Versicherungsunter
nehmungen österreichs seit 1. Juli 1971 das ein
zelne Personenschadensereignis nicht zu 600.000 S, 
sondern zu mindestens 1,000.000 S. Außerdem 
schließen etwa 40 v. H. der Kraftfahrzeughalter 
Versicherungsverträge mit höheren als den ge
setzlichen Mindestversicherungssumrnen. Nach 
Erklärdngender Vertreter der Versicherungs
wirtschaft würde die vorgesehene Erhöhung der 
Wertgrenze von 600.000 Sauf 1,200.000 S vor
aussichtli'ch eine Erhöhung der Versicherungs
prämie um 1 bis 2 v. H. erforderlich machen, 
wenn es aus anderen Gründen zu einer .allge
meinen Erhöhung der Kraftfahrzeughaftp:fIicht
versicherungsprämien kommen sollte. 

Zum Art. XXXI 

Unter Bedachtnahme auf die zuletzt durch das 
Bundesgesetz BGBL N r.172/1970 VOl"genom
mene Erhöhung der Wertgrenzen, die den Wir
kungskreis der Rechtspfleger in ZivilreChtssachen 
bestimmen, soll der hierfür maßgeberude Betrag 
auf 300.000 S erhöht werden. Der Vorschlag 
folgt damit sowohl der Geldwertenwicklung als 
auch dem Ergebnis der Prüfung des . Bundes
ministeriums für Justiz, daß· der Wirkungskreis 
der Rechtspfleger i~ Verlassenschaftssachen, in 
Vormundschafts- und Pflegschaftssachen, in 
Grundbuchssachen sowie in Sachen des Handels
und Gehossenschaftsregisters weiter ausgedehnt 
werden könnte. Das Ausmaß der Anhebung der 
durch den Rechtspfleger zu verhängenden. Ord
nungsstrafe, die seit 1. Jänner 1972 unverändert 
eine Höchstgrenze von 200 S hat, entspricht ver
hältnismäßig dem Ausmaß, in dem die in der 
Zivilprozeßordnung enthaltenen Höchstgrenzen 
für Ordnungsstrafen angehoben' worden sind. 

Zum Art. XXXII 

Die genannten Geldbeträge sind seit Erlassung 
des Bundes.gesetzes üher die Einziehung gericht
licher Verwahrnisse im Jahr 1963 nicht geändert 
wOl"den; ihre grundsätzliche Verdopplung trägt 
der seither eingetretenen Änderung der Gelcl
wertverhältnisse Rechnung. 

Zur Z. 2 

Da derjenige, zu dessen Gunsten gerichtliche 
Erläge geleistet worden sind, in aer Regel Kennt
nis davon hat, wo, das heißt bei welchem Ge
richt sich die Erläge befinden, ist es gerecht
fertigt, die Veröffendichung ,der bevorstehen
den Einziehung in Zeitungen nur für Verwahr
ni5SC vorzusehert,.deren Wert 5000 S übersteigen; 
wenn auch die ähnliche Bekanntmachung von 
Fundgegenständen schon für solche vorgesehen 
wird, deren Wert 2000 S übersteigt (Art. I Z. 2), 
so scheint doch die mit der gegenständlichen 

. Regelung verbundene Unterscheidung der heiden 
Zur Z. 3 . Sachverhalte sachgerecht, weil der Verlustträger 
Durch diese Bestimmung Wird ein dem Gesetz-, einer gefundenen Sache in. der R.egel aum von 

geber unterlaufenes Versehen berichtigt. Ur-' deren .(möglichem) Aufbewahrungsort keine 
spriinglich haben die Z. 1 und 2 des § 16 AJbs. 1 Kenntms hat. 
EKHG nur von Eisenbahnen, die Z. 3 nur von Hierzu kommt, daß die Beibehaltung der im 
Kraftfahrzeugen gehandelt. Damit war aus dem. § 12 Ahs. 1 vorgesehenen Wertgrenze von 2000 S 
aeutschen Recht der Grundsatz übernommen' zum Ergebnis hätte, daß jede Einziehung nicht 
worden, daß der Sachschaden, der durch Eisen- geringwer.tiger Verwahrnisse die Verölfentlichung 
bahnen an Liegenschaften angerichtet wird, be-: in Zeitungen zur Voraussetzung hätte, was wie
tragsmäßig nicht begrenzt ist. Durch die Um- derum dem bisherigen Gedanken des § 12 Abs. 1 
gestaltung des Abs. 1 sind ;:tber schon in die widerspräche. 
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Zur Z. 3 

Die Anhebung des :Betrages von 5 Sauf 10 S 
bringt auch die zu begrüßende Angleichutlf; mit 
der sachlich etwa auf gleicher Ebene liegenden 
Bestimmung des § 11 Abs. 3 GEG 1962 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 46/1968 
mit sich. . 

Zum Art. XXXIII 

Die ,durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 117/ 
1964 eingeführten Haftungshöchstgrenzen für 
den Fall der Tötung oder der Verletzung eines 
Menschen sowie für den Fall von Sachbeschädi
gungen sind bisher nicht erhöht worden. Ebenso 
sind auch ,die vom Bundesministerium für Finan
zen und von der Bezirksverwaltungsbehöl'de zu 
verhängenden Geldstrafen bisher nicht erhöht 
wOl'den. Der Gesetzesentwurf schlägt bei einer 
Reihe von Haftungsgrenzen - entsprechend der 
Geldwertentwicklung - eine Erhöhung um 
50 v. H. vor; die bisherige Haftungsgrenze von 
600.000 S für. Personenschäden wird - in über
einstimmung mit dem Luftve~kehrsgesetz und 
dem EKHG unter Anpassung an das Rphr
leitungsg,esetz (vgl. die Ausführungen zum 
Art. XXI und zum Art. XXX) - auf 1,200.000 S 
erhöht. Die im § 15 Abs. 1, § 17 Abs. 2, § 23 
Abs. 1 und § 35 Abs.l noch vorkommenden 
Beträge sollen nicht geändert werden, damit das 
System der Sicherstellung der Haftpflicht (durch 
Haftpflichtversicherung und Ausfallshaftung des 
Bundes) nicht in Unordnung gebracht wird. 

~um Art. XXXIV 

Die Zwang~strafen gegen Vorstandsmitglieder 
oder Abwickler für die Einhaltung verschiedener 
Vorschriften des Aktiengesetzes sind im Jahr 
1965 mit ,einer Höchstgrenze von 10.000 S fest
gesetzt wOl'den. Entsprechend' der Geldwert
entwicklung und zur Erhaltung einer Einheit
lichkeit, wird auch hier die Anhebung der Höchst
grenze auf 15.000 S vorg,eschlagen. 

Zum Art. XXXV 

Dieses Bundesgesetz soll mit 1. April 1976 
in Kraft treten, soweit nicht übergangsbestim
mungen erforderlich sind., 

Die Z. 2 enthält die übergangsbestimmungen 
für Ordnungsstrafen. Es ist hierbei der Grund
satz berücksichtigt wOl'den,daß die erhöhten 
Strafen nur bei Verhalten angewendet werden 
können, die nach dem Inkrafttreten dieses Bun
desgesetzes gesetzt oder fortgesetzt worden sind. 

Die Z. 3 bis 11 enthalten die übergangs
bestimmungen, ,die sich aus der Besonderheit 
der durch den Gesetzesentwurf berührten einzel
nen Rechtsgebiete ergeben. 

Zum Art. XXXVI 

Dieser Artikel betraut gemäß der Verteilung 
der Zuständigkeiten nach . dem Bundesministe
riengesetz 1973 die einzelnen Bundesminister mit 
der Vollziehung des !,!ntworfenen Bundesgesetzes. 
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